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Abgelo ufene Druckl uftkq rfusc hen
und die rechtl ichen Folgen

Trotz der Veröffentl ichungen in der Bayerischen Schützen-
zei tung herrscht  in  Schützenkreisen nach wie vor  s tarke
Verunsicherung in Hinbl ick auf  d ie Nutzungsdauer von
Druckgaskartuschen (Pressluft und COz) und die daraus re-
sul t ierenden recht l ichen Folgen f  ür  e ine Haf tung des Ver-
eins bzw. seines Vorstands sowie etwaige Ansprüche der
Schützen gegen d ie Herste l ler .  Dies hat  uns dazu veran-
lasst ,  d ie wicht igsten recht l ichen.  zu d iesem Themenkom-
plex auftretenden Fragen zu beantworten.

1 . Versicherungsschutz?
Ziv i l recht l ich (2.  B.  für  Schadensersatz,  Schmerzensgeld,
etc.) sind sowohl der Verein, als auch der betroffene Schüt-
ze,  wenn ihm nicht  der  Vorwurf  der  vorsätz l ichen Hand-
lung gemacht  werden kann.  sofern der  Verein Mi tg l ied im
BSSB und der Schütze ordnungemäß gemeldet ist,
haftpf l ichtversichert. Ein mög I icher Beispielsfa | | wäre,
wenn e ine Waffe wei terh in benutzt  wi rd,  obwohl  bere i ts
bekannt ist, dass die Druckgaskartusche ausgetauscht wer-
den muss,  und es zu e inem Schaden kommt.  Anders verhäl t
es s ich.  wenn im Verein nach e inem Schaden vorsätz l ich mi t
d iesen Waffen in  Kenntn is  des vorhandenen Ris ikos wei ter-
geschossen wird.  Dann is t  n icht  auszuschl ießen,  dass d ie
Vers icherung erst  regul ier t  und anschl ießend gegen den
Schützen Rückgr i f f  n immt.

Ganz anders verhäl t  es s ich aber mi t  e iner  s t raf recht l i -
chen Verantwort l ichkei t .  Sowohlder  Schütze selbst ,  a ls
auch der Vereinsvorstand, der Sportleiter, die Schießauf-
s icht  könnten dann,  wenn es durch e ine geplatzte Druck-
gaskar tusche zu e inem Unfal l  kommt,  wegen fahr läss iger
Körperver letzung angeklagt  werden.  Denkbar s ind zwei
Konste l la t ionen:  lm 1.  Fal l  ver letz t  s ich der jenige Schütze
selbst ,  der  d ie überal ter te Druckgaskartusche benutzt .  Hier
wird man auch st raf recht l ich e in erhebl iches e igenes Mi t -
verschulden f  ür  d ie  Schadensverursachung e inwenden
können.  Dies wirk t  s ich auf  d ie Strafzumessung aus.  Denk-
bar  wäre aber auch,  dass n icht  der  Eigentümer der  Druck-
gaskar tusche selbst ,  sondern e in unbete i l ig ter  Dr i t ter  ge-
schädigt  wi rd.  Dieser  hat  zum Schaden n ichts beigetragen.
Das Strafmaß würde daher v ie l  höher ausfa l len.  lmmerhin
is t  d ie fahr läss ige Körperver letzung gemäß 5 229 StGB mi t
e inem Strafmaß von b is  zu dre i  Jahren oder Geldstrafe be-
droht !  Hiergegen kann le ider  auch keine Haf tpf l ichtvers i -
cherung hel fen.

2.  Wie sol l  s ich e in Verein beiSchießveransta l -
tungen verhalten, muss der Schießleiter Schüt-
zen das Schießen verweigern?
Der Verein sol l te  d ie Publ ikat ion des Bayer ischen Sport -
schützenbundes oder d ie Mi t te i lunqen des Herste l lerver-
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bandes unbedingt  im Schützenhaus aushängen,  verbun-
den mi t  e iner  Anordnung,  dass der  Vereinsvorstand das
Schießen im Vereins lokal  mi t  e iner  überal ter ten Druckgas-
kar tusche aus Gründen der  Gefahrenverhinderung unter-
sagt.

Schießle i ter  so l  l ten bei  Sch ießveransta l tungen Druckgas-
kar tuschen kontro l l ieren und auch im normalen Schießbe-
t r ieb st ichprobenart ige Kontro l len durchführen.  Damit
entlasten sich Vorstand, Schießleiter und Aufsicht straf-
recht l ich,  wei l  dann n icht  mehr der  Vorwurf  erhoben wer-
den kann,  s ie hät ten s ich fahr läss ig verhal ten.
Zu empfehlen wäre e in Aushang im 5chützenhaus mi t  fo l -
gendem Text:

Der Schütze ist für seine Druckluft-/Druckgas-
kartusche alleine verantwortlich. Kartuschen
mit abgelaufener oder ohne Nutzungsdauer
dürfen nicht mehr verwendet werden. Der Ver-
anstalter/Verein behält sich vor, Kartuschen
bei derWaffenkontrolle und am Schützen-
stand stichprobenartig unaufgefordert zu
kontrollieren.

Eine solche Anmerkung hat  den Vorte i l ,  dass s ie e in Kon-
t ro l l recht ,  aber  keine Kontro l lp f  l icht  begründet .  Der Vor-
stand is t  damit  gerade n ichtverpf l ichtet ,  permanente Kon-
t ro l  len durchzuf  ühren.

3. Welche Produkthaftung trifft den Waffen-
hersteller?
Werden Verbraucher durch e in fehlerhaf tes Produkt  ge-
schädigt ,  haben s ie Schadensersatzansprüche aus 5 823 des
Bürger l ichen Gesetzbuches (uner laubte Handlung)
und/oder aus dem Produkthaf tungsgesetz (ProdHaftG).

Gemäß 5 
' l  (1)  ProdHaftG haf tet  der  Herste l ler ,  wenn durch

den Fehler  e ines Produktes jemand getötet ,  se in Körper
oder seine Gesundhei t  ver letz t  oder  e ine Sache beschädigt
wird.  lm Fal le  der  Sachbeschädigung g i l t  d ies jedoch nul
wenn e ine andere Sache beschädigt  wi rd.  Der Herste l ler
haf tet  aus den Grundsätzen der  Produkthaf tung a lso we-
der für den Versand, noch für etwaige Reparaturkosten.
Der Anspruch ver jähr t  innerhalb von dre i  Jahren nach
Kenntn is  von Schädigung und Schädiger .

Herste l ler  im 5 inne des Produkthaf tungsgesetzes is t  da-
bei  n icht  nur  der  Produzent ,  sondern jeder ,  der  e in Kenn-
zeichen (Label)  an der  Ware angebracht  hat ,  das auf  se inen
Namen lautet .  Wenn e in Herste l ler  e ine Vert ragspf l icht
schuldhaft (vorsätzlich oder fahrlässig) verletzt, ist er er-
satzpf  l icht ig .
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Eine ordnungsgemäße und normgerechte Herste l lung is t
dabei das Mindestmaß, das vom Verantwortl ichen verlangt
werden kann. Die Haftung nach Produkthaftungsgesetz ist
verschuldensunabhängig,  der  Herste l ler  kann a l lerd ings e i -
nen Entlastungsbeweis führen.

Wenn ein Produkt nach dem zum Zeitpunkt der Herstel-
lung gül t igen Stand der  Technik und den h ierzu ergange-
nen Richtl inien und Gesetzen gefertigt wurde, besteht da-
her kein Anspruch ! Es gibt daher leider zahlreiche Fäl-
le, in denen ein Geschädigter nach Ablauf der gesetz-
lichen Gewährleistungsfristen zum Kauf (also nach
zwei Jahren) keine Ansprüche mehr gegen den Her-
steller geltend machen kann.

Hat  der  Herste l ler  e ine öf fent l iche Warnung herausge-
geben bzw. e ine Rückrufakt ion durchgeführ t ,  kann d ies
zudem zu einem Mitverschulden des Geschädigten
führen.  Die Verpf l ichtung zum Schadensersatz hängt  dann
davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem ei-
nen oder anderen Teil verursacht worden ist.

Hat der Schütze z. B. von einer Rückrufaktion erfahren,
s ich aber n icht  an d ie Anweisungen des Herste l lers gehal-
ten,  so besteht  mi t  hoher Wahrschein l ichkei t  ke in An-
spruch, wenn es zu einem Schaden kommt. lm Ergebnis
lässt sich leider nur feststellen, dass die Erfolgsaus-
sichten gegen den Hersteller einen Anspruch geltend
machen zu können, äußerst gering sind.

4. Was ist eine Rückrufaktion, wer trägt die
Kosten?
Das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) enthält
einen Katalog von Pflichten und Maßnahmen, als letztes
Mittel den Rückruf. Das GPSG verpfl ichtet die Hersteller;
ausschl ießl ich s ichere Produkte in  Verkehr zu br ingen.  Zu-
dem müssen sie eine aktive Marktüberwachung betreiben,
d. h. je nach Gefährlichkeit des Produkts müssen Stichpro-
ben durchgeführt, Beschwerden geprüft und die Händler
unterrichtet werden. Die Hersteller müssen Vorkehrungen
tref fen,  d ie im Fal le  e ines er forder l ichen Rückrufs zu e iner
schnel len und zuver läss igen Besei t igung der  Gefahr  f  üh-
ren.

Diesem Umstand wurde seitens der Hersteller dadurch
Rechnung getragen,  dass d ie F i rmen J.  G.  Anschütz GmbH
& Co.  KG und d ie Wal ter  Heinr ich GmbH berei ts  2006 e ine
Rückrufaktion für möglicherweise betroffene Serien veran-
lassten. Ausweislich der Mitteilung der Fa. Anschütz wur-
den trotz umfangreicher Veröffentl ichungen zwischenzeit-
l ich leider nur rund 7O Prozent der vom Rückruf betroffe-
nen Druckgaskartuschen zurückgegeben.

Wenn die Waffen nach dem damaligen Stand der Tech-
nik mit der notwendigen Sorgfalt gefertigt wurden und
darüber h inaus auch noch in der  Gebrauchsanle i tung/Pro-
duktbeschreibung auf die Lebensdauer der Kartusche hin-
gewiesen worden ist, haben Ansprüche der Eigentümer
von Sportwaffen gegen den Hersteller nur äußerst geringe
Erf olgsaussichten.

Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper
oder die Gesundheit eines anderen widerrechtl ich (vorsätz-
l ich oder fahrlässig) verletzt, ist zum Ersatz des hieraus re-
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sultierenden Schadens verpf l ichtet (S 823 | BGB). Hierzu
würden auch die Kosten f ür die Reparatur der Waffe und
den Versand gehören. Da hierfür nach derzeitigem
Sachstand keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, be-
steht nur eine geringe Erfolgsaussicht für diesbezüg-
liche Ansprüche.

5. Welche Auswirkungen hat dies auf die
Jugendarbeit?
Auch h ier  g i l t  le ider ;  dass Vereine,  Gaue und Bezi rke auf
keinen Fall für das Jugendtraining Waffen stellen dürfen,
bei denen die Druckgaskartusche ausgetauscht werden
muss.  Auch d ie Benutzung e igener Waffen durch Jugendl i -
che, bei denen die Druckgaskartusche ausgetauschtwer-
den muss, sollte untersagt werden. Man muss sich nur
die negative Berichterstattung in der Presse und die
mögliche Einleitung eines Strafverfahrens im Falle
eines Unfalls vor Augen halten! Das lmage des Luft-
gewehrschießens wäre auf Jahre hinaus geschädigt.

6. Werden Schützen und Vereine von Waffen-
herstellern ,,abkassiert" und was kann der Ver-
band tun, der bislang ,,nur" einen diesbezügli-
chen Passus ab 2O1O in die Sportordnung aufge-
nommen hat, dass mit abgelaufenen Druckgas-
kartuschen nicht mehr geschossen werden
darf? Erst kaufen sich Vereine neue Waffen,
dann müssen sie grundlegende Teile nach fünf
bis zehn Jahren austauschen, ist dies rechtmä-
ßig?
Auch bei einem Auto gibt es Teile, wie z. B. Bremsen,
Bremsbeläge, Getriebeö1, die in einem Produktlebenszy-
klus ausgetauscht werden müssen, auch wenn das Produkt
selbst  länger häl t .  Es is t  recht l ich ausre ichend,  wenn der
Herste l ler  in  i rgendeiner  Form darauf  h ingewiesen hat ,
dass ein Austausch erfolgen muss. Entsprechende Hinweise
sind in Produktbeschreibungen der Hersteller enthalten.
Hätte beim Kauf der Waffe der Sportschütze im Waffenge-
schäft nach dem Lebenszyklus der Waffe gefragt und auf
die Anfrage eine bewusst wahrheitswidrige Antwort erhal-
ten,  könnte derVerkäufer  u.  U.  in  Anspruch genommen
werden. Dies würde allerdings voraussetzen, dass sich die-
ser Sachverhalt auch beweisen lässt. was kaum der Fall sein
wird.

7. Der Verband sollte hier die Interessen des
Schützen gegenüber der,,Waffenlobby" mehr
vertreten und entsprechende Vereinbarungen
zu Gunsten der Schützen treffen.
Mit  d iesem Thema s ind sowohl  der  BSSB, a ls  auch der  D5B
bereits intensiv beschäftigt. Erste Gespräche mit der Waf-
fenindustrie wurden bereits geführt. Die Hersteller zeigen
sich le ider  in  d ieser  Angelegenhei t  noch wenig kompro-
missfreudig, da die Erfolgsaussichten im Klagefall als äu-
ßerst gering bewertet werden müssen. Wir bleiben aber am
Ball und werden über Fortschritte fortlaufend berichten.
Uns ist es auch wichtig, möglichst gute Konditionen für
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Vereinswaffen zu vereinbaren, damit den Vereinen eine
gute Jugendarbeit weiterhin möglich bleibt.

Wir prüfen derzeit alle Möglichkeiten, ob es eine Kartu-
schenwiederholungsprüfung geben kann, mit der beschei-
nigt wird, dass die Kartusche noch länger verwendet wer-
den kann.

8. Rückrufaktionen müssten kostenfrei für die
Schützen sein.
Dies ist nur im Wege einer freiwil l igen Selbstverpf l ichtung
der Waffenhersteller durchzusetzen. Aus dem Produktsi-
cherheitsgesetz lässt sich keine Verpfl ichtung der Kosten-

übernahme durch den Hersteller herleiten. Der Hersteller
ist nur zur Kostentragung verpfl ichtet, wenn ein Anspruch
hieraus sich aus Garantie bzw. den Grundsätzen der so ge-
nannten unerlaubten Handlung ergibt. Die Hersteller
handhaben Rückrufaktionen ganz unterschiedlich. Viele
bieten sogar nur die Vernichtung des Geräts an, manche
Firmen. wie in unserem Falle die Fa. Tesro bieten den Aus-
tausch zum Sonderpreis an, etc. Es ist daher leider nicht rea-
listisch, dass die Kosten freiwil l ig von irgendeinem Waffen-
herstel ler getra gen werden.

Beate Marschall,
Geschäftsführerin


